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  Kiel, den 13. Dezember 2021 

Ergebnisniederschrift 
über die virtuelle Sitzung des Begleitausschusses für das OP EFRE SH 
2014-2020 am 10. November 2021  

Die Ladung der Mitglieder ist ordnungsgemäß erfolgt: 

09.08.2021 Erste Terminankündigung für den 10. November 2021 (nur per E-Mail) 

12.10.2021 Terminankündigung für den 10. November 2021 als Hybridsitzung mit  
vorläufiger Tagesordnung (nur per E-Mail)  

26.10.2021 Nur per E-Mail (fristgerecht gemäß der GO):  
• Einladung 
• Endgültige TO 
• Zu TOP 4 „Änderung Finanzierungsplan OP EFRE“ 

- Beschlussvorschlag mit Änderungen (Tabelle) 
• Zu TOP 5 „Änderung des Evaluierungsplans für das OP 2014+“ 

- Beschlussvorschlag 
- Evaluierungsplan - Entwurf in Reinschrift 
- Evaluierungsplan - Entwurf im Änderungsmodus 

• Zu TOP 7 „Änderung der FIT-Richtlinie“ 
- Beschlussvorschlag 
- FIT-Richtlinie - Entwurf in Reinschrift 
- FIT-Richtlinie - Entwurf im Änderungsmodus 

• Zu TOP 8 „Änderung der DigiBonus II-Richtlinie“ 
- Beschlussvorschlag 

03.11.2021 
 

Nur per E-Mail: 

• Informationen zur Einwahl in die Sitzung  
und zum Sitzungsraum 018 sowie zu den Hygienevorschriften 

• TOP 1: Entwurf EFRE Programm 2021-2027, Beschlussvorschlag und ein 
 Mittel- und Maßnahmentableau 

• TOP 8: Entwurf Richtlinie DigiBonus II im Änderungsmodus  

08.11.2021 Nur per E-Mail: 

Präsentationen zu den TOP 1, 3, 4 und 5 

Sitzungsbeginn: 13.35 Uhr; Sitzungsende: 15.30 Uhr 
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Sitzungsleitung:  
Bis 14.35 Uhr - Staatssekretär Dr. Rohlfs; ab 14.35 Uhr - Leiterin der EFRE-Verwaltungs-
behörde im MWVATT. 

Teilnehmende: 31, davon 18 stimmberechtigte Mitglieder; von den 18 Stimmberechtigten 
nehmen 2 vor Ort im MWVATT an der Sitzung teil. 

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit im Rahmen der Sitzung 

Herr Dr. Rohlfs begrüßt die Mitglieder und Gäste. Er bedankt sich für das große Interesse an 
der Sitzung - insbesondere bei der Vertreterin der GD Regio der EU-Kommission (KOM) 
sowie bei dem Vertreter des BMWi. Die Vertreterin der KOM nimmt in Präsenz an der 
Sitzung teil, Vertreter des BMWi virtuell. 

Herr Dr. Rohlfs informiert, dass der Vertreter der Prognos AG, zu den TOP 1 sowie 3 und der 
Vertreter der GEFRA GmbH zu TOP 5 die EFRE-Verwaltungsbehörde mit Präsentationen 
und Informationen unterstützen. 
Er bedankt sich für deren aktive Teilnahme und ergänzt, dass die Gutachter auch Fragen im 
Rahmen der einzelnen TOP beantworten würden. 

Er hebt hervor, dass zunächst den Formalitäten in Bezug auf die ordnungsgemäße Ladung 
und die Beschlussfähigkeit des Gremiums Genüge getan werden müsse. 

Er führt aus, dass dem EFRE-Begleitausschuss die Sitzungsunterlagen rechtzeitig per E-Mail 
zur Verfügung gestellt worden seien und damit die Ladung zur Sitzung ordnungsgemäß 
erfolgt sei. 

Herr Dr. Rohlfs erklärt, dass es das übliche Verfahren im Rahmen von Präsenzsitzungen des 
Begleitausschusses sei, die Beschlussfähigkeit auf Grundlage der Anmeldungen und der 
Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder - dokumentiert in einer unterschriebenen 
Teilnahmeliste - festzustellen. Für die hybride Sitzung am 10. November gäbe es sowohl 
eine Anmeldeliste als auch eine Teilnahmeliste. Letztere sei auf Grundlage der virtuellen 
Anwesenheit der Mitglieder und der Präsenzteilnahmen im Wirtschaftsministerium erstellt 
worden. 

Er erläutert, dass die stimmberechtigten Mitglieder namentlich aufgerufen und gebeten 
würden, die eigene Kamera freizuschalten, um so die Teilnahme des angemeldeten 
stimmberechtigten Mitglieds festzustellen und im Ergebnis rechtssichere Beschlüsse im 
Rahmen dieser digitalen Sitzung fassen zu können. 

Artikel 3 der Geschäftsordnung „Stimmberechtigte Mitglieder“ wird zur Information 
eingeblendet, falls Unsicherheiten hinsichtlich der Stimmberechtigung vorliegen sollten. 
Die Beschlussfähigkeit des EFRE-Begleitausschusses festgestellt: 

• Per Video und in Präsenz anwesend: Insgesamt 31 Teilnehmende, davon 
• stimmberechtigte Mitglieder: 16 virtuell zugeschaltete plus 2 in Präsenz  
• Keine Telefonteilnahmen. 

Es wird Artikel 5 der Geschäftsordnung eingeblendet. 
Es wird erläutert, dass die Beschlussvorschläge zu den TOP 1, 4, 6, 7 und 8 im Rahmen der 
jeweiligen TOP eingeblendet und verlesen würden, bevor die stimmberechtigten Mitglieder 
gebeten würden, mit dem Abstimmungsbutton (Zustimmung, Ablehnung, Enthaltung) 
abzustimmen. Das Ergebnis der Beschlussfassungen werde sofort eingeblendet.  



Verwaltungsbehörde für das OP EFRE Schleswig-Holstein 2014-2020 

- 4 - 

Die Abstimmung der beiden vor Ort anwesenden stimmberechtigten Mitglieder würde dem 
virtuellen Ergebnis der jeweiligen Beschlüsse zugerechnet.  
Zu dem gewählten Verfahren gibt es keine Anmerkungen aus der Mitte des Ausschusses. 

Es wird gebeten, Fragen im Rahmen der einzelnen TOP, möglichst per Chat zu stellen; 
Handzeichen seien möglich, aber aufgrund schlechter Sichtbarkeit leichter zu übersehen.   
 
Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der gemeinsamen Geschäftsordnung gilt, dass ein Mitglied dann 
von der Stimmabgabe ausgeschlossen ist, wenn bei einem zur Abstimmung stehenden 
Punkt ein Interessenkonflikt gemäß Artikel 11 Buchstabe f der DVO (EU) Nr. 240/2014 der 
Kommission gegeben sei. In diesem Fall muss ggfs. zu Beginn des TOP ein kurzer Hinweis 
durch das Mitglied erfolgen. 

TOP 1 - Programm EFRE Schleswig-Holstein 2021-2027 

- Information / Beratung und Beschlussfassung – 

Hinweis: Die Präsentation wurde am 08.11.2021 per Mail vorab versendet. 

Herr Dr. Rohlfs informiert, dass mit dem EFRE-Programm Schleswig-Holstein 2021-2017 
wichtige Herausforderungen für das Land in den kommenden Jahren adressiert würden; er 
führt aus, dass die Schwerpunkte sowohl im Bereich Digitalisierung, Klimawandel und 
Energiewende, als auch bei der Erhöhung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit 
liegen würden. 

Er unterstreicht, dass das landesinterne Ziel, 50% der EFRE-Mittel für Klimaschutz und 
Energiewende einzusetzen, sehr ambitioniert sei und nahezu alle Maßnahmen des neuen 
Programms in diesem Rahmen gefordert seien, Beiträge zu erbringen. 
Er führt aus, dass neben der Fortführung von bewährten Maßnahmen auch acht neu 
aufgelegte Fördermaßnahmen umgesetzt werden sollen; der Fokus werde dabei auf den 
Bereich Digitalisierung und KI gesetzt. 
Er hebt hervor, dass eine EFRE-Mittelausstattung von 272 Mio. Euro für die neue 
Förderperiode – das gleiche Budget wie in der auslaufenden Förderperiode - das erfreuliche 
Ergebnis der Verhandlungen der Bundesregierung in Brüssel und innerhalb der Bundesländer 
in Deutschland sei. 

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde ergänzt, dass die neue EFRE-Förderperiode 
zwar erst im Jahr 2022 tatsächlich anlaufen werde, aber auch aufgrund der Ausbewilligung 
der nun auslaufenden Förderperiode und des REACT-EU-Programms keine Förderlücken in 
Schleswig-Holstein entstehen. 

Sie informiert, dass sich die Arbeiten am EFRE-Programm SH für die Förderperiode 2021-
2027 auf der Zielgeraden befinden würden. Das EFRE-Programm würde die dem 
Begleitausschuss bereits im Eckpunktepapier vorgelegten und die in Sitzungen bereits 
erörterten Schwerpunkte und Maßnahmen enthalten. In informellen Abstimmungen mit der 
KOM sei die Programmstruktur bestätigt worden. Zudem sei signalisiert worden, dass der 
Programmentwurf bereits als sehr ausgereift bewertet werde. Die Leiterin der EFRE-
Verwaltungsbehörde hebt hervor, dass die Landesregierung mit ihrem 50% Ziel deutlich über 
der von der KOM vorgegebenen Klimaquote von 30% liege. 

Zur Finalisierung des Programms müssten die beteiligten Fachressorts und die EFRE- 
Verwaltungsbehörde noch Hinweise und Anmerkungen der KOM zum Programmentwurf 
umsetzen. Hierzu würden gerade die Arbeiten stattfinden. 
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Der Vertreter der Prognos AG gibt u. a. anhand einer Power-Point-Präsentation einen 
Überblick über die Programmstruktur und die Maßnahmen sowie über den Zeitplan. Er 
informiert über die Anmerkungen der EU-Kommission, die am 29.10.2021 bei der EFRE-
Verwaltungsbehörde eingegangen waren. 

Die Vertreterin der KOM unterstreicht, dass sie zuversichtlich sei, dass der Zeitplan der 
Kommission zur Interservicekonsultation eingehalten werden könne. Allerdings gehe sie 
davon aus, dass vor April 2022 nicht mit einer formalen Annahme des EFRE-Programms 
gerechnet werde. 

Der Vertreter des DGB Nord fragt, inwiefern der Grundsatz der „guten Arbeit“ im Programm 
berücksichtigt werde. Herr Dr. Rohlfs unterstreicht, dass gewisse Rahmenbedingungen im 
EFRE grundsätzlich einzuhalten seien. Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde ergänzt, 
dass die Programmstrategie grundsätzlich darauf abzielen würde, „Arbeitsplätze zu schaffen 
und zu erhalten“. Der Vertreter des MELUND erläutert mit Blick auf das 50% Ziel, dass das 
zur Messung der Zielerreichung das sog. Climate Tracking der EU zur Anwendung komme. 
Der Vertreter der Der Vertreter für den BUND - Landesverband SH e. V. - und den NABU SH 
bittet, in der nächsten Sitzung die Ausgestaltung des Messverfahrens zu erläutern. Herr Dr. 
Rohlfs bittet die Verwaltungsbehörde dieses Thema auf die nächste TO zu setzen. 

Die Vertreterin des MJEV fragt, inwieweit noch auf das Programm Einfluss genommen 
werden könne. Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde antwortet, dass lediglich noch 
redaktionelle Änderungen möglich seien, da das EFRE-Programm fortlaufend im Rahmen 
der Ressortbeteiligung aber auch vorangegangener Sitzungen des Begleitausschusses 
abgestimmt worden sei. Sie hebt hervor, dass auch das Kabinett die vorliegende und keine 
neue Fassung des Programms erhalten habe. Herr Dr. Rohlfs unterstreicht, dass es keine 
inhaltlichen Änderungen mehr geben werde. Er verliest den eingeblendeten 
Beschlussvorschlag. 

Beschlussvorschlag zu TOP 1 
Der vorläufige Begleitausschuss für das EFRE-Programm Schleswig-Holstein 2021-2027 
genehmigt nach erfolgter Prüfung den Entwurf des EFRE-Programms Schleswig-Holstein 
2021-2027 in der vorgelegten Fassung und bittet die Verwaltungsbehörde, das Programm 
der EU Kommission zur Genehmigung zu übermitteln. 

Der vorläufige Begleitausschuss für das EFRE Programm Schleswig-Holstein 2021-2027 
ermächtigt die Verwaltungsbehörde, im Rahmen der Programmeinreichung und des 
Genehmigungsverfahrens erforderlich werdende Anpassungen redaktioneller Art sowie 
aufgrund von Anmerkungen der EU Kommission vorzunehmen. 

Ergebnis der Abstimmung zu TOP 1 
Mit 16 von insgesamt 18 Stimmen der virtuell und in Präsenz stimmberechtigten Mitglieder ist 
der Beschlussvorschlag zu TOP 1 angenommen worden (14 Virtuell / 2 in Präsenz).  
2 stimmberechtigte Mitglieder haben sich enthalten. Kein Mitglied hat den Beschlussvor-
schlag abgelehnt. 

Somit ist der Beschlussvorschlag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen worden. 
Info: Das EFRE-Programm ist am 10.12.2021 per SFC bei der KOM eingereicht worden. 
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TOP 2: Umweltbericht der Strategischen Umweltprüfung (SUP) im Rahmen des EFRE- 
Programms Schleswig-Holstein 2021-2027 - Information - 

Eine Mitarbeiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde informiert, dass das SUP-Verfahren den 
BGA-Mitgliedern in einem Werkstattgespräch am 28.09. ausführlich vorgestellt worden sei und 
dass es seinerzeit keine Nachfragen oder Anmerkungen gegeben habe. Daher solle nur kurz 
der Sachstand dargestellt werden. Sie erläutert, dass im Rahmen der strategischen 
Umweltprüfung der Entwurf eines Umweltberichts den fachlich betroffenen Behörden sowie der 
Öffentlichkeit mit der Gelegenheit, Anmerkungen zu machen, vorgelegt worden sei. Sie 
ergänzt, dass vom MELUND als Umweltbehörde Anmerkungen übermittelt worden seien, die 
aktuell mit dem Gutachter erörtert würden. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung seien 
keine Stellungnahmen eingegangen, die den Umweltbericht zum Thema gehabt hätten. 

Nachdem keine Fragen gestellt werden, übergibt Herr Dr. Rohlfs an die Leiterin der EFRE-
Verwaltungsbehörde zu TOP 3. 

TOP 3: Nächste Verfahrensschritte - Aktuelle Sachstände u. a. zu Erstellung Konzept 
Querschnittsziele und Richtlinienentwürfe neue Förderperiode - Information - 

Hinweis: Die Präsentation wurde am 08.11.2021 per E-Mail versendet. 

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde informiert zunächst über die laufenden Arbeiten 
für den Start des EFRE- Programms und verweist in Bezug auf die Richtlinienerstellung 
darauf, dass möglicherweise die Notwendigkeit bestünde, Richtlinien auch im 
Umlaufverfahren zu genehmigen, um den Genehmigungsprozess zu beschleunigen. Sie 
ergänzt, dass Anfang 2022 ein Paket von Richtlinien für den EFRE-Begleitausschuss 
geschnürt werden soll. 
Sie informiert auch, dass bezüglich der Querschnittsziele im nächsten BGA die 
Studienergebnisse durch die Prognos AG vorgestellt würden. 
Sie teilt mit, dass überlegt werde, die Auftaktveranstaltung zur Genehmigung des EFRE-
Programms erst in der neuen Legislaturperiode durchzuführen und für diese eventuell ein 
neues Format vorzusehen. 

Der Vertreter der Landesrektorenkonferenz wünscht eine frühzeitige Planungssicherheit für 
Anmeldungen durch die Landesrektorenkonferenz, da in der neuen Förderperiode höhere 
Kofinzierungsanteile für die Hochschulen notwendig würden. Die Leiterin der EFRE-
Verwaltungsbehörde unterstreicht, dass die Stellungnahme präsent sei. Es werden keine 
weiteren Fragen gestellt. 

14.35 Uhr: Herr Dr. Rohlfs verlässt die Sitzung wegen eines Anschlusstermins und übergibt 
die Leitung der Sitzung an die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde. 

TOP 4: Änderung des Finanzierungsplans für das OP EFRE SH 2014-2020 
- Information / Beratung und Beschlussfassung - 

Hinweis: Die Präsentation wurden am 08.11.2021 per E-Mail versendet. 
Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde informiert, dass es für die geplanten 
Mittelumschichtungen keines Änderungsantrags bei der KOM bedürfe. Nach Änderung der 
Dachverordnung würde die KOM kleinere Umschichtungen zwischen den Achsen ohne 
Änderungsantrag gestatten. Sie unterstreicht, dass die Umschichtung allerdings der 
vorherigen Zustimmung durch den Begleitausschuss bedürfen würde, die hiermit eingeholt 
werden solle. Sie weist insbesondere im Zeitverlauf auf den großen Sprung in den 
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Bewilligungsständen bei allen Prioritätsachsen hin. Die jetzt vorgenommenen 
Umschichtungen dienen der Feinsteuerung zum Ende des Programms. Nachdem keine 
Fragen gestellt werden, liest die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde den 
Beschlussvorschlag vor und bittet die stimmberechtigten Mitglieder, über diesen 
abzustimmen. 
Beschlussvorschlag zu TOP 4: 
Der Begleitausschuss genehmigt nach eingehender Prüfung die Änderung des  
Finanzierungsplans für das OP EFRE 2014-2020 gemäß Art. 30 Absatz 5 der Verordnung 
(EU) 1303/2013. 

Ergebnis der Abstimmung zu TOP 4: 

Mit 16 von 18 Stimmen der virtuell und in Präsenz anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
ist der Beschlussvorschlag zu TOP 4 angenommen worden (14 Virtuell / 2 in Präsenz).  
1 stimmberechtigtes Mitglied hat sich enthalten; 1 Mitglied hat den Beschlussvorschlag 
abgelehnt.  
Somit ist der Beschlussvorschlag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen worden. 

TOP 5: Start Wirkungsevaluierungen für das OP EFRE SH 2014-2020  
- Information -  

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde übergibt zu diesem TOP an den Vertreter der 
GEFRA GmbH. 

Hinweis: Die Präsentation wurden am 08.11.2021 per E-Mail versendet. 
Der Vertreter der GEFRA GmbH gibt einen Überblick über das Konzept der begleitenden 
Evaluierung und erläutert, dass im OP EFRE 2014-2020 die Wirkungsevaluierungen der 
Prioritätsachsen 1, 2 und 4 noch ausstehen würden. Er führt aus, dass der 
Evaluierungsansatz theoriebasiert und kontrafaktisch (Vergleich mit nicht geförderten 
Zielgruppen) sei. 

Er erklärt, dass in den Prioritätsachsen 1 und 2 die Durchführungen von Online-Befragungen 
bei den Projektträgern geplant seien. Hierzu werde ein standardisierter Fragebogen im 
Onlineformat über einen Link zu erreichen sein. Der Vertreter der GEFRA GmbH erläutert 
anhand der Fragebögen die diesbezüglichen Planungen. 
Er unterstreicht, dass die Evaluierung der Prioritätsachse 4 auf Fallstudien basierend 
durchgeführt werden solle und somit auf einzelne Projekte bezogen sei. Er hebt hervor, dass 
die Wirkungsevaluierung der Prioritätsachse 3 in einer 1. Phase bereits abgeschlossen sei. Die 
Evaluierung solle nun in einer 2. Phase fortgesetzt werden. 
Der Zeitplan sieht vor, alle Evaluierungen bis zum Sommer 2022 abzuschließen, damit sie als 
Grundlage für den Gesamtbericht genutzt werden könnten. 

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde dankt dem Vertreter der GEFRA GmbH für seine 
Ausführungen und bittet, die Teilnehmenden Fragen zu stellen. 

Der Vertreter für den BUND - Landesverband SH e. V. - und den NABU SH, meldet sich zu 
Wort und möchte u. a. wissen, ob abgefragt werde, welchen CO 2-Ausstoß die Projekte 
haben würden - z. B. im Multiple-Choice-Verfahren? Herr Dr. Burmeister bejaht dies. 
Der Vertreter des DGB Nord bemängelt, dass der Begriff „Sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer/-innen“ im Bewertungsbogen bei der Abfrage der gesicherten Arbeitsplätze 
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nicht definiert sei. Nicht alle Befragten würden sich durch die Fragestellungen klicken. Die 
Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde sagt dem Vertreter des DGB Nord zu diesem Thema 
einen bilateralen Austausch zu. 

Abschließend informiert der Vertreter der GEFRA GmbH, dass die Resultate der 
Befragungen in den Abschlussbericht einfließen würden. 

Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, wird TOP 6 aufgerufen. 

14.54 Uhr: Der Vertreter der Landesrektorenkonferenz verlässt die Sitzung wegen eines 
Anschlusstermins. 

TOP 6: Änderung des Evaluierungsplans für das OP EFRE SH 2014-2020 
 - Information / Beratung und Beschlussfassung - 

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde erläutert, dass die Anpassung des 
Evaluierungsplans für das OP EFRE SH 2014-2020 die Ergänzung der notwendigen 
Wirkungsevaluierung REACT-EU, die Streichung der ersten Phasen der 
Wirkungsevaluierungen für die PA 1, 2 und 4, die Streichung der Wirkungsevaluierung ITI-
Westküste sowie die Streichung der Wirkungsevaluierung PA 5 Technische Hilfe beinhalten 
würde. Sie ergänzt, dass die vorgeschlagene Änderung des Evaluierungsplans bereits in der 
letzten Begleitausschuss-Sitzung am 26. Mai 2021 vorgestellt worden sei und es seinerzeit 
keine Einwände gegen die vorgeschlagenen Änderungen gegeben habe. Sie ergänzt, dass 
die Wirkungsevaluierung für REACT-EU für 2024 vorgesehen sei. 

Aus der Mitte des Ausschusses werden keine Fragen gestellt. 

Beschlussvorschlag zu TOP 6 
Der Begleitausschuss genehmigt nach eingehender Prüfung gemäß Artikel 110 Absatz 2 c 
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 den geänderten Evaluierungsplan für das OP EFRE SH 
2014-2020.  

Er ermächtigt die EFRE-Verwaltungsbehörde im MWVATT, eventuell noch erforderlich 
werdende Änderungen redaktioneller Art oder aufgrund von Vorgaben der Europäischen 
Kommission im Evaluierungsplan vorzunehmen. 

Ergebnis der Abstimmung zu TOP 6 

Mit 15 von 17 Stimmen der virtuell und in Präsenz anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
(13 virtuell / 2 in Präsenz) ist der Beschlussvorschlag zu TOP 6 angenommen worden.  
2 stimmberechtigte Mitglieder haben sich enthalten. Kein Mitglied hat den 
Beschlussvorschlag abgelehnt. Somit ist der Beschlussvorschlag mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen worden. 
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TOP 7: Änderung der Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung 
von 
 anwendungsorientierter Forschung, Innovationen, zukunftsfähigen Technologien und  
 des Technologie- und Wissenstransfers (FIT-Richtlinie) 
 - Information / Beratung und Beschlussfassung –  

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde informiert, dass Im Rahmen der Förderinitiative 
REACT-EU die Digitalisierung im Hochschulbereich über konkrete IT-Projekte über die 
Fördermaßnahme „Investitionen in die digitale Infrastruktur der Hochschulen“ gefördert 
werden soll. Hierfür seien insgesamt 10 Mio. € aus REACT-EU vorgesehen. Sie fügt hinzu, 
dass die Förderungen über eine Richtlinie erfolgen müssten. Daher sei geplant, die FIT-
Richtlinie entsprechend zu ändern, um sie für die Förderung der digitalen Infrastruktur an 
Hochschulen im Rahmen von REACT-EU zu öffnen. Sie ergänzt, dass eine der 
Besonderheiten von REACT-EU, die Möglichkeit einer 100% Förderung sei. Nachdem keine 
Fragen gestellt werden, verliest Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde den 
eingeblendeten Beschlussvorschlag. 

Beschlussvorschlag zu TOP 7 
Der Begleitausschuss genehmigt nach eingehender Prüfung die Änderung der Richtlinie für die 
Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von anwendungsorientierter Forschung, 
Innovation, zukunftsfähiger Technologien und des Technologie- und Wissenstransfers  
(FIT-Richtlinie). 

Ergebnis der Abstimmung zu TOP 7 

Mit 16 von 17 Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder (14 virtuell / 2 in 
Präsenz) ist der Beschlussvorschlag zu TOP 7 angenommen worden. 1 stimmberechtigtes 
Mitglied hat sich enthalten, kein Mitglied hat den Beschlussvorschlag abgelehnt. 
Somit ist der Beschlussvorschlag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen worden. 

TOP 8: Änderung der Richtlinie des Landes Schleswig-Holstein zur Förderung 
niedrigschwelliger Digitalisierungsmaßnahmen in kleinen Unternehmen (DigiBonus II 
Schleswig-Holstein) - Information / Beratung und Beschlussfassung - 

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde erläutert, dass aufgrund erster Erfahrungen mit 
den eingegangenen Förderanträgen beim DigiBonus II die Notwendigkeit bestehen würde, 
die zugrundeliegende Förderrichtlinie in einigen Punkten kurzfristig anzupassen. Sie weist 
hier insbesondere auf die Ergänzung unter Ziffer 5.2.2 der Richtlinie hin, die jetzt auch den 
einmaligen Erwerb einer Nutzungslizenz beinhalten würde. 
Nachdem keine Fragen gestellt werden, liest die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde den 
Beschlussvorschlag - wie eingeblendet - vor. 
Beschlussvorschlag zu TOP 8 
Der Begleitausschuss genehmigt nach eingehender Prüfung die Änderung der Richtlinie des 
Landes Schleswig-Holstein zur Förderung niedrigschwelliger Digitalisierungsmaßnahmen in 
kleinen Unternehmen (DigiBonus II Schleswig-Holstein) wie vorgelegt. 
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Ergebnis der Abstimmung zu TOP 8 

Mit 14 von 17 Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder (12 virtuell / 2 in 
Präsenz) ist der Beschlussvorschlag zu TOP 8 angenommen worden. 3 stimmberechtigte 
Mitglieder haben sich enthalten, kein Mitglied hat den Beschlussvorschlag abgelehnt. 
Somit ist der Beschlussvorschlag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen worden. 

TOP 9: Verschiedenes -  

Die Leiterin der EFRE-Verwaltungsbehörde kündigt einen zweiten REACT-Änderungsantrag 
für Anfang 2022 an. 
Nachdem keine Fragen gestellt werden, bedankt sie sich bei den Teilnehmenden und 
schließt die Sitzung. 

Für den Vorsitz: Für den Vorsitz: Für die Ergebnisniederschrift: 
(bis 14.35 Uhr) (ab 14.35 Uhr)  
 
gez. gez. gez. 
Dr. Thilo Rohlfs 
                                                                                                 EFRE-Verwaltungsbehörde 
- Staatssekretär - - Leiterin EFRE-VB - - Geschäftsführung - 
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